
Sitzung des Ministerrates am 25. März 2025 

 

TOP 4: Änderung der Verwaltungsvorschrift „Gewährung staatlicher 

Finanzhilfen zur Beseitigung der Schäden aufgrund des Starkregens 
und des Hochwassers vom 14. und 15. Juli 2021 in den Landkreisen 
Ahrweiler, Bernkastel-Wittlich, Cochem-Zell, Eifelkreis Bitburg-Prüm, 
Mayen-Koblenz, Trier-Saarburg und Vulkaneifel sowie der kreisfreien 
Stadt Trier (VV Wiederaufbau RLP 2021)“ 
- Ministerium des Innern und für Sport - 

 

 

Beschluss: 

1. Der Ministerrat billigt im Grundsatz den Entwurf der Verwaltungsvorschrift zur 
Änderung der Verwaltungsvorschrift „Gewährung staatlicher Finanzhilfen zur 

Beseitigung der Schäden aufgrund des Starkregens und des Hochwassers vom 
14. und 15. Juli 2021 in den Landkreisen Ahrweiler, Bernkastel-Wittlich, Cochem-
Zell, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Mayen-Koblenz, Trier-Saarburg und Vulkaneifel 
sowie der kreisfreien Stadt Trier (VV Wiederaufbau RLP 2021)“ vom 

23. September 2021 (MinBl. S. 126), geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 
5. März 2024 (MinBl. S. 132) und ist mit der Einleitung des Beteiligungs- und 
Anhörungsverfahrens nach §§ 27, 28 GGO einverstanden.  

2. Der Ministerrat beschließt, dass die vorgesehenen Änderungen der Nummern 
2.3.5 und 3.3 der VV Wiederaufbau RLP 2021 bereits im Vorgriff auf ihr 
Inkrafttreten durch Rundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport zur 
Anwendung kommen. 

 

Erläuterungen: 

Die Verwaltungsvorschrift „Gewährung staatlicher Finanzhilfen zur Beseitigung der 

Schäden aufgrund des Starkregens und des Hochwassers am 14. und 15. Juli 2021 in 
den Landkreisen Ahrweiler, Bernkastel-Wittlich, Cochem-Zell, Eifelkreis Bitburg-Prüm, 
Mayen-Koblenz, Trier-Saarburg und Vulkaneifel sowie der kreisfreien Stadt Trier (VV 
Wiederaufbau RLP 2021)“ vom 23. September 2021 (MinBl. S. 126), geändert durch 

Verwaltungsvorschrift vom 5. März 2024 (MinBl. S. 132), regelt das Förderverfahren 
zur Gewährung staatlicher Billigkeitsleistungen zur Beseitigung der Schäden aufgrund 
der Naturkatastrophe vom 14. und 15. Juli 2021 für die Bereiche Unternehmen, 
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Private, Wohnungswirtschaft, Vereine, Stiftungen, Religionsgemeinschaften in der 
Rechtsform einer Körperschaft des öffentlichen Rechts und andere Einrichtungen 
sowie Kommunen und sonstige Träger öffentlicher Infrastruktur. 

Die VV Wiederaufbau RLP 2021 soll an verschiedenen Stellen geändert und 
angepasst werden. Insbesondere ist eine Anpassung der Antragsfristen für 
Unternehmen sowie für die Land- und Forstwirtschaft erforderlich. Die Europäische 
Kommission hat im November 2024 eine Verlängerung der Bewilligungsfristen für den 
Bereich Unternehmen und eine Verlängerung der Auszahlungsfristen für den Bereich 
Land- und Fortwirtschaft bis jeweils zum 31. Dezember 2026 sowie eine Verlängerung 
der Antragsfristen für beide Bereiche bis jeweils zum 30. Juni 2026 genehmigt. Die VV 
Wiederaufbau RLP 2021 ist entsprechend an die verlängerten Fristen anzupassen. Da 
die Änderungen, die sich aufgrund der Genehmigung der Europäischen Kommission 
ergeben, bis zum vierten Jahrestag der Naturkatastrophe in der VV Wiederaufbau RLP 
2021 umzusetzen sind, sollen diese Änderungen bereits durch eine Vorgriffsregelung 
zur Anwendung kommen. 

Darüber hinaus sollen einige Vorschriften redaktionell überarbeitet, zur Klarstellung 
ausführlicher gestaltet, ergänzt oder konkretisiert werden.  


